
K
A

P
IT

A
L-

R
E

C
H

T
IN

FO
.d

e
I

n
f

o
d

i
e

n
s

t
z

u
m

B
a

n
k

-
u

n
d

K
a

p
i

t
a

l
m

a
r

k
t

r
e

c
h

t

Knütgenstraße 4 – 6 D – 53721 Siegburg www.rechtinfo.de + www.kapital-rechtinfo.de Fon 02241 – 1733-0 Fax 02241 – 1733-44 eMail info@rechtinfo.de
Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers, wobei dieser für jegliche Art
der (Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Nutzer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für
Nutzer anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der
Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben
oder Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind
jedoch mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und
Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder, sie wird nicht
aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein.

K A N Z L E I

GÖDDECKE
R E C H T S A N W Ä L T E

Vermittlerhaftung: Bundesgerichtshof stärkt Anlegerrechte

Mit seiner Entscheidung vom 19.10.2006 (III ZR 122/05) hat der Bundesgerichtshof (BGH) die
Voraussetzungen einer Vermittler- oder Beraterhaftung erneut klar umrissen. Von Interesse ist die
Entscheidung vor allem, weil der BGH auch dann von einer Haftung ausgeht, wenn die
Anlagementalität als „gewinnorientiert“ und „risikobewusst“ schriftlich fixiert worden ist.

Das Kreuz mit dem Kreuz. Hiermit lässt sich die entscheidende Thematik des Urteils vielleicht am
besten umreißen. Im zugrunde liegenden Fall hatte ein Anleger eine Kapitalanlage getätigt, die
der Vermittler im Beratungsgespräch als „sicher“ bezeichnet hatte. Tatsächlich aber handelte es
sich um eine gewinnorientierte und daher riskante Anlage.

Das Problem des Anlegers, der sich vom Vermittler falsch beraten sah und Schadensersatz
forderte, war, dass auf einem vorformulierten Formular die Anlagementalität des Anlegers mittels
eines Kreuzchens ausdrücklich mit „gewinnorientiert“ und „risikobewusst“ angegeben war. Im
Prozess stellte sich dies zunächst als unüberwindbare Klippe heraus, so dass die beiden ersten
Instanzen die Klage abwiesen. Der BGH hob die Urteile jedoch auf und führte aus, dass auf die
angekreuzten Angaben nicht abgestellt werden könne, da der Vermittler das Kreuzchen
nachträglich angebracht und hierzu gesagt haben soll, dies diene nur statistischen Zwecken.
Diese Behauptung hatten die Vorinstanzen schlicht als unerheblich übergangen, so dass die
Urteile aufgehoben werden mussten. Der Sachverhalt ist nun noch näher aufzuklären. Jedenfalls
kann aus der schriftlichen Abgabe nicht ohne weiteres darauf geschlossen werden, dass eine
korrekte Aufklärung erfolgt ist, wenn vorher das Gegenteil gesagt wurde.

STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE
Kleine, schnell gemachte Kreuzchen auf eine vorbereiteten Formular können sich bei einem
späteren Prozess als äußerst problematisch herausstellen. Denn meist wird dort vom Vermittler
nicht das angekreuzt, was zuvor dargestellt worden ist. Das BGH-Urteil stellt nun aber klar, dass
solche Angaben den Vermittler nicht entlasten können, wenn der Anleger den Vorgang gar nicht
bewusst mitkriegt und die Bedeutung sogar noch heruntergespielt wird. Anleger, die in ihren
Unterlagen ebenfalls solche (nicht zutreffenden) Angaben finden, sollten sich von der KANZLEI
GÖDDECKE anwaltlich beraten lassen.

Quelle: Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom 19.10.2006 – III ZR 122/05
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